
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme und 
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/23963 –

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Kamerun –
Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie

1. Hat die Bundesregierung aus ihrer Entwicklungszusammenarbeit Kennt-
nisse über die Trinkwasservorräte sowie den Versorgungsgrad der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser in der Republik Kamerun zum gegenwärtigen
Zeitpunkt, und wenn ja, welche?

2. Wie werden sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berück-
sichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und
der damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wan-
dels), die Trinkwasservorräte sowie der Versorgungsgrad der Bevölkerung
mit Trinkwasser in der Republik Kamerun bis zu den Jahren 2030, 2040,
2050 bei gleichbleibender demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 1 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Mit der Republik Kamerun besteht in den von den Fragestellern benannten 
Sektoren keine Entwicklungszusammenarbeit im Sinne der Fragestellung. Da-
her nimmt die Bundesregierung in den genannten Bereichen keine eigene ent-
wicklungspolitische Beurteilung vor und verfügt über öffentlich zugängliche 
Quellen und Informationen hinaus diesbezüglich über keine eigenen Erkennt-
nisse.
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c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Auf die Anlage 1 mit den Vorhaben der nichtstaatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit wird verwiesen.
Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus 
dem jeweiligen Projekttitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält die 
deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official De-
velopment Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (https://stats.oecd.org/Ind
ex.aspx?DataSet-Code=crs1) zusätzliche Informationen zum Zweck und zu der 
Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis einschließlich 
2019 vor. Eine darüberhinausgehende systematische Erfassung bzgl. „Ober- 
und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftlicher Organisationen 
(private Träger, Sozialstrukturträger, politischer Stiftungen, Kirchen) erfolgt 
nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im Detail er-
folgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer der Vorhaben wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.

3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Ernährungssi-
tuation der Bevölkerung in der Republik Kamerun, und wenn ja, welche?

4. Wie wird sich nach Einschätzung bzw. Bewertung der Bundesregierung, 
unter Berücksichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusam-
menarbeit und den damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen 
(Theorie des Wandels), die Ernährungssituation in der Republik Kamerun 
bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demographischer 
Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 3 bis 4a und 4b werden gemeinsam beantwortet.
Obwohl Kamerun seine Nachbarländer wie Gabun, Tschad, Nigeria und die 
Zentralafrikanische Republik (ZAR) in Teilen mit Nahrungsmitteln mitver-
sorgt, sind auch in Kamerun Leben und Gesundheit der Menschen durch chro-
nische und akute Nahrungsmittelunsicherheit geprägt bzw. haben sich seit 2015 
sogar verschlechtert. Der Welthunger-Index (www.welthungerhilfe.de/hunger/
welthunger-index/) im Jahr 2020 stuft die Ernährungssituation als „mäßig, nahe 
ernst“ ein (Platz 70 von 107 Ländern). Knapp vier Millionen Menschen waren 
im Jahr 2019 insgesamt von Ernährungsunsicherheit betroffen. Ernährungsunsi-
cherheit ist ausgeprägter im ländlichen Raum (22 Prozent der Haushalte), be-
trifft aber auch den urbanen Bereich (etwa jeder zehnte Haushalt).
Es gibt große regionale Unterschiede in der Ernährungssituation, die vorrangig 
durch Konflikte verursacht sind. Diese führen zu Flucht- und Migrationsbewe-
gungen innerhalb Kameruns und aus den Nachbarländern (vor allem aus der 
Zentralafrikanischen Republik) nach Kamerun. Die aufnehmenden Gemeinden 
haben unzureichend große Landflächen, um dies zu kompensieren. Weitere 
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Gründe sind u. a. klimatische Einflüsse und Marktstörungen. Die drei Nordre-
gionen sind dabei am stärksten betroffen: Mehr als ein Drittel der Haushalte in 
der Region Extremer Norden erleben Ernährungsunsicherheit, in der Region 
Norden und in der Region Adamaoua sind es jeweils gut 15 Prozent.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist wesentlich von der 
Wiederherstellung der Sicherheit in den betroffenen Regionen und der Rück-
führung der Binnenvertriebenen abhängig. Darüber hinaus verschlechtern Ex-
tremwetterereignisse, wie unregelmäßige Regenfälle und verlängerte Trocken-
zeiten, die Ernährungssituation vor allem in den Nordregionen. Die anhaltende 
Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu weiteren Versorgungsengpässen mit 
Produktions- und Transportmitteln geführt sowie Absatzmärkte verkleinert und 
so die Ernährungssituation weiter verschärft.
Kamerun hat großes land- und viehwirtschaftliches Wachstumspotential, das in 
der Vergangenheit eher durch Flächenausdehnung als durch Produktivitätsstei-
gerungen genutzt wurde. Die Landwirtschaft in Kamerun besteht jedoch zu 
zwei Dritteln aus Subsistenzwirtschaft mit sehr kleiner Betriebsgröße. Auf-
grund fehlender Modernisierung ist die Landwirtschaft sehr arbeitsintensiv, 
weshalb ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung sich durch Landwirtschaft 
versorgt. Betriebsmittel (Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Maschi-
nen) sind schwer erhältlich oder mangels finanzieller Ressourcen nicht er-
schwinglich. Auch die Infrastruktur zum Erwerb von Betriebsmitteln und für 
Absatzmärkte ist weiter ausbaufähig. Außerdem mangelt es an professioneller 
und standardisierter Ausbildung in diesem Sektor.
Vor dem Hintergrund dieser strukturellen Probleme sowie der dargelegten Kri-
senszenarien lassen sich keine belastbaren Aussagen bzgl. der zukünftigen Er-
nährungssituation machen – eine zeitnahe, signifikante Verbesserung erscheint 
gleichwohl unwahrscheinlich.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Auf die Anlage 2 wird verwiesen.
Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus 
dem jeweiligen Projekttitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält die 
deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official De-
velopment Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (https://stats.oecd.org/Ind
ex.aspx?DataSet-Code=crs1) zusätzliche Informationen zum Zweck und zu der 
Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis einschließlich 
2019 vor. Eine darüberhinausgehende systematische Erfassung bzgl. „Ober- 
und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftlicher Organisationen 
(private Träger, Sozialstrukturträger, politischer Stiftungen, Kirchen) erfolgt 
nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im Detail er-
folgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer der Vorhaben wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.
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5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Energieversor-
gung der Bevölkerung sowie die Energieversorgung der Wirtschaft in der 
Republik Kamerun, und wenn ja, welche?

6. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berücksich-
tigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und den 
damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wandels), 
die Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Repub-
lik Kamerun bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender de-
mographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung bzw. Bewertung 
der Bundesregierung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Die Fragen 5 bis 6c werden gemeinsam beantwortet.
Mit der Republik Kamerun besteht in den von den Fragestellern benannten 
Sektoren keine Entwicklungszusammenarbeit im Sinne der Fragestellung. Da-
her nimmt die Bundesregierung in den genannten Bereichen keine eigene ent-
wicklungspolitische Beurteilung vor und verfügt über öffentlich zugängliche 
Quellen und Informationen hinaus diesbezüglich über keine eigenen Erkennt-
nisse.
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Anlage 1
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Anlage 2
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